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13eiblatt zur iarlamentskorresP2!!.9!.ll! 18. J:uni 1953 

Anfrage 

der Abg. Dr. Z e 0 h n Ei r, Pop u 1 0 rum, Z e c ,h t 'I, Rosa R ü c k 
und Genossen 

an den :Sundesmini~ter für soziale Verwaltung, 

'betreffend die Novellierung des Lehrerdien8trechts~Kompetenzgesetzes und 

die Neuregelung des Xindergartenwesens o 

.... 4-.F.) ... 

Das Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz vom 210401948, BGB1.~r.88, wel-

ohes den Wirkungsbereich des Bundes und der Länder in ~ngelegenheit des 

Dienstreohtes der Schulaufsichtsbeamten und der Lehrer öffentlicher Sohulen 

regelt, hat durch die AUfzählung der Kindergärtnerinnen neben den Lehrern. 

auoht=~ Kindergärtnerinnen in seine Regelung einbezogen und damit die 

Kind~1.rt.n und das Kindergartenfachpersonel rechtl10h den Sc~len bzw. 

dem LeH.erpersonal gleiohgestellt. Diese Regelung hat für die Erhalter der 

Kindergärten, die bisher zum überwiegenden Teil in den Städten und Gemein-

den als städtische Kindergärten errichtet und erha lten werden, neben or­

ganisatorisohen Schwierigkeiten nicht tragbare finanzielle 13elastungen,zur Folgo" 

Nach der duroh das genannte Gesetz geschaffenen Rechtslage ist das Kinder­

gartenfachpersonal unter die Diensthoheit des Landes gestellt, mithin sind 

8,ie Landesbedienstete geworden, dit3 von den bisherigen Erhaltern der Kin-

dergärten, das sind die Städte und Gemeinden, zu besolden sind, deren 
Dienst- und Beaoldungsreoht abt;r durch den Bund geregelt werden, auf' dessen 

Gestaltung mithin die Kindergartenerhalter keinen rechtlichen E1nfluß n~h-
\ 

men können, Dazu kommt, daß das Kindergartenwesen im Laufe der letzten 

Jahrzehnte duroh die Errichtung von Hortent Kleinkinderkrippen, Säuglings-
I ' 

krippen und Krabbelstuben eine wesentliche Erweite~ung ~E~peB AufgBbenbe-

reiches erhalten hat. In allen diesen Einrichtungen ist das das gleiohe 

'Faohpersonal tätig, sie sind organisatorisch eng verbunden, sodaß auch" die 

Trennung der eigentlichen Kindergärten von den Horten un~ Heimbetrieben 

eller ~rt nioht nur schwere finanzielle Mehrbolastungen, sondern auch 

Sohwi~ri8keiten in der Betriebsführung nach sich ziehen müßte.' Der heutige 

Rech~szustand ist daher außerordentlich ungünstig und für alle Beteiligten 

nachteilig. 
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4. Beiblatt 18. Juni 1953 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bunde$mlni­

ster für soziale Verwaltung die naohstehende 

A n fra g e. 

Ist der Herr Bun,desminister für soziale Verwaltung bereit, die zur 
Neuregelung des Kindergartenwesens' notwendigen Gesetze, und zwar den Ent-

wurteiner Novelle zum Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz und den Entwurf 

eines Xindergarten-Grundsatzgesetzes, unverzüg11cb der parlamentarisohen 
Behandlung zuzuführen? 

... -.... -~-.-
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